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schaftlichen Organisationen in vielfältiger Form organi
siert. Insbesondere in den bestehenden betrieblichen Kom
missionen wirken Vertreter der wichtigsten gesellschaft
lichen Organisationen (FDGB und FDJ) mit. Auch die Ver
trauensleute nehmen in den Kollektiven Einfluß auf die 
Erziehung des Strafrechtsverletzers. Dabei kommt es dar
auf an, die Aufgaben aller am Erziehungsprozeß Beteiligten 
genau festzulegen, ihre Realisierung durch die Verantwort
lichen zu kontrollieren sowie eine unkomplizierte Infor
mation über den Stand der Dinge zu ermöglichen.

Wichtig ist weiter ein enges Zusammenwirken der Leiter 
mit den Justizorganen, insbesondere bei der Verwirk
lichung der Verurteilung auf Bewährung. Es hat sich zur 
allgemeinen Praxis entwickelt, daß die Betriebe über eine 
Verurteilung auf Bewährung informiert werden. Zum Teil 
werden aber in Großbetrieben unterschiedliche Leitungs
ebenen informiert, so daß oft der zur Leitung erforderliche 
Gesamtüberblick fehlt. Deshalb gibt es in den letzten Jah
ren in Großbetrieben entsprechende Festlegungen, um bei 
der Kaderabteilung diesen Gesamtüberblick zu sichern.

Die Informationen der Gerichte an die Betriebe werden 
besonders dann als hilfreich und konstruktiv empfunden, 
wenn sie sich nicht auf die Mitteilung der ausgesprochenen 
Maßnahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit beschrän
ken, sondern konkrete Hinweise und Empfehlungen zur 
Erziehung des Verurteilten und auch die Ergebnisse der 
Beratung des Gerichts mit den gesellschaftlichen Kräften 
nach der Hauptverhandlung enthalten (das ist z. B. in 
Zwickau so üblich).

Bei vielen Kreisgerichten hat sich die Praxis entwickelt, 
neben den Hinweisen im Einzelfall den Leitern und Kol
lektiven generelle Erfahrungen über Inhalt und Form ihrer 
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Erziehung von Straf
rechtsverletzern zu übermitteln. Genutzt werden dazu z. B. 
die Rechts- und Sicherheitskonferenzen in den Betrieben, 
aber auch die Schulungen der Leiter (z. B. zum Tag des 
Meisters) oder spezielle Beratungen zu diesen Fragen mit 
Kaderleitern der Betriebe. Auch im Zusammenhang mit der 
Rechenschaftslegung und der Wahl der Richter und Schöf
fen spielen diese Fragen oft eine Rolle.

Das Zusammenwirken der Leiter mit den Gerichten bei 
der Verwirklichung der Verurteilung auf Bewährung hat 
sich insbesondere in den Fällen gut entwickelt, in denen es 
im Bewährungsprozeß zu Schwierigkeiten kommt. Die 
dabei von den Leitern entwickelte Initiative zeugt von 
gewachsener Unduldsamkeit gegenüber Bewährungspflicht
verletzungen. Aber nicht immer informieren die Leiter das 
Gericht rechtzeitig genüge über solche Schwierigkeiten. 
Andererseits gibt es noch Leiter, die den Widerruf der 
Bewährung erstreben, ohne ihre eigenen erzieherischen 
Möglichkeiten voll genutzt zu haben.

Beide Erscheinungen beruhen in der Regel darauf, daß 
diesen Leitern vielfach die erzieherischen Einflußmöglich
keiten des Gerichts nicht bekannt sind. Die Leiter und die 
gesellschaftlichen Kräfte sollten aber noch stärker berück
sichtigen, daß die im Verlauf vieler Jahre erworbenen 
negativen Persönlichkeitseigenschaften häufig erst in einem 
langwierigen Prozeß abgebaut und positive Verhaltens
muster anerzogen werden können. Bei weniger schwerwie
genden Bewährungspflichtverletzungen kann daher nicht 
der Widerruf die primäre Reaktionsweise sein, sondern in 
der Regel sollten zunächst die Möglichkeiten der erziehe
rischen Einwirkung ausgeschöpft werden.6

Auswertung der Erfahrungen 
bei der gesellschaftlichen Erziehung 
von Strafrechtsverletzern

größere Anzahl Verurteilter tätig ist. Dabei werden unter
schiedliche Wege mit noch recht unterschiedlicher Qualität 
beschritten.

Bewährt hat sich die regelmäßige Beratung des Standes, 
der Ergebnisse und der Probleme bei der Erziehung von 
Straftätern in der Leitung des Betriebes (jährlich, halb
jährlich oder auch vierteljährlich). In den Betriebsleiter
anweisungen gibt es meist entsprechende Festlegungen. 
Dazu haben bestimmte Funktionalorgane (Kaderabteilung, 
Verantwortliche für Betriebssicherheit, Justitiare) die not
wendigen Einschätzungen zu erarbeiten. Meist steht im 
Vordergrund solcher Einschätzungen jedoch die Entwick
lung der Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen, und 
häufig werden Fragen der Arbeit mit den Strafrechtsver
letzern nur statistisch ausgewertet (wieviel, in welchen 
Bereichen, in was für Kollektiven, Anzahl der Widerrufe) 
bzw. nur negative Entwicklungen einzelner Verurteilter 
analysiert. In diesen Einschätzungen fehlt es oft an den 
positiven, verallgemeinerungswürdigen Erfahrungen; sie 
sollten daher in dieser Richtung inhaltlich qualifiziert 
werden.

In den Betrieben, in denen es die genannten Beratungs
gremien gibt, wird von diesen eine positive Arbeit auch 
bei der Einschätzung und Verallgemeinerung der Ergeb
nisse der gesellschaftlichen Erziehung von Strafrechtsver
letzern geleistet. Sie wirken darauf hin, daß auch die Erfah
rungen der Kollektive bei der Überwindung von 
Schwierigkeiten im Erziehungsprozeß anderen Kollektiven 
und Leitern vermittelt werden (z. B. in Schulungen und in 
regelmäßigen Erfahrungsaustauschen).

In der Regel werden die Ergebnisse und Erfahrungen 
bei der gesellschaftlichen Erziehung auch auf betrieblichen 
Rechts- und Sicherheitskonferenzen verallgemeinert. Damit 
wird die Möglichkeit geschaffen, die besten Erfahrungen 
zum Gemeingut des ganzen Betriebskollektivs zu machen. 
Oft sind es die Schöffen, die durch ihr Auftreten auf sol
chen Konferenzen die Aufmerksamkeit auf diese Probleme 
lenken, ihre Erfahrungen darlegen und auch auf noch 
bestehende Unzulänglichkeiten hinweisen. 1
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Die Wahrnahme der Verantwortung des Leiters bei der 
wirksamen Erziehung von Rechtsverletzern schließt die 
regelmäßige Analyse und Verallgemeinerung der auf 
diesem Gebiet gewonnenen Erfahrungen ein.7 Das ist be
sonders in solchen Betrieben erforderlich, in denen eine


